
vertrauensvolles Zusammenwirken mit den gesellschaft
lichen und staatlichen Erziehungs- und Bildungseinrich
tungen.

Artikel 39

1 Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik 
hat das Recht, sich zu einem religiösen Glauben zu be
kennen und religiöse Handlungen auszuüben.
2 Die Kirchen und anderen Religionsgemeinschaften 
ordnen ihre Angelegenheiten und üben ihre Tätigkeit aus 
in Übereinstimmung mit der Verfassung und den gesetz
lichen Bestimmungen der Deutschen Demokratischen Re
publik. Näheres kann durch Vereinbarungen geregelt 
werden.

Artikel 40

Bürger der Deutschen Demokratischen Republik sorbischer 
Nationalität haben das Recht zur Pflege ihrer Mutter
sprache und Kultur. Die Ausübung dieses Rechts wird vom 
Staat gefördert.
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